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1. Ist dies Ihr erster ZVÜ-relevanter Flughafenausweis für den Flughafen Frankfurt/Main?
Dann füllen Sie bitte zusätzlich dieses Formular aus ("Antrag auf Einleitung der Zuverlässigkeitsüberprüfung").
Sollten Sie bereits eine ZVÜ besitzen, die nicht über die Fraport AG eingeleitet wurde, müssen Sie den Antrag auf ZVÜ nicht ausfüllen. Senden Sie Ihre gültige ZVÜ bitte mit dem Antrag auf Flughafenausweis in einer E-Mail an flughafenausweise@fraport.de. 
2. Hatten Sie bereits einen Flughafenausweis für den Sicherheitsbereich innerhalb der letzten fünf Jahre?
Der Antrag auf ZVÜ muss in diesem Fall nicht von Ihnen ausgefüllt werden. Bei Ablauf werden Sie rechtzeitig von uns schriftlich benachrichtigt und über weiterer Schritte informiert.
Bitte senden Sie den "Antrag auf Erteilung eines dauerhaften Personenausweises" sowie den "Antrag auf Einleitung der  Zuverlässigkeitsüberprüfung" als eigenständige PDF Dokumente in einer E-Mail an flughafenausweise@fraport.de.
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Teil B - 
Persönliche Angaben zur Einleitung der Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZVÜ) bei der Luftsicherheitsbehörde 
Hessen. Nur relevant bei Ausweisen für den Sicherheitsbereich 
(Ausweisfarben blau, gelb und grün+L)
Hinweise:
Version: PAW SCF 2-12
Tätigkeits- / Berufsbezeichnung
Veröffentlicht am: 01.07.2021
Aktuelle Anschrift
Auszufüllen durch die antragstellende Person
Die vorgenannten Angaben sind vollständig und richtig. Die "Erklärungen zur Antragstellung (Teil A)" gemäß Anhang erkenne ich vollständig an.
(Datum, Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers ggf. des Erziehungsberechtigten)
×
Straße, Haus-Nr.
Postleitzahl
Wohnort
Erreichbarkeit bei Rückfragen  (freiwillige Angabe)
Telefon-Nr. / Mobil-Nr.
Persönliche  E-Mail für Informationen
Geburtsdatum
frühere(r) Name(n) z. B. Geburtsname  (falls vorhanden)
Geschlecht
Nachname
Vorname (auch weitere Vornamen falls vorhanden)
Geburtsort
Geburtsland
Staatsangehörigkeit(en)
Land
Antrag auf Erteilung 
eines dauerhaften Personenausweises
Ablage: Servicecenter Flughafenausweise (SCF)
Digital auszufüllen 
Antrags-Nr.  (Auszufüllen vom SCF)
Teil A - 
Personendaten der antragstellenden Person
(Dem Antrag ist eine Kopie des Reisepasses oder Personalausweises beizufügen.)
Firmen-Nr.  (falls bekannt)
Titel
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oder
Maximum
×
Ja, hiermit beantragen wir jetzt oder bei Fälligkeit der Schulung die Zugangsdaten zur 
Luftsicherheitsschulung der Fraport AG (gem. DVO(EU)2015/1998 Ziffer 11.2.6)
Nein, wir absolvieren die Schulung bzw. haben die 
Schulung bei einem anderen Anbieter absolviert. Das 
Zertifikat wurde/wird zur Anerkennung eingereicht.
ggf. mit Zusatzberechtigungen (z. B. "F" - Vorfeldführerschein)
Kontingentbezeichnung der Firma  (falls bekannt)
Grün (Betriebsbereich)
Blau (Luftseitiger Bereich in den Terminals inkl. 
Betriebsbereich)
Gelb (alle Bereiche)
Auszufüllen durch die 
auftraggebende Firma
Zuständiger Fraport-Bereich (Org.-Kennzeichen) / Firma
Ausweisgültigkeit gewünscht bis:
(TT.MM.JJJJ)
 Für die Tätigkeit sind folgende Fraport-Bereiche notwendigerweise zu betreten.
Die vorgenannten Angaben sind vollständig und richtig. Die "Erklärungen zur Antragstellung (Teil D)" gemäß Anhang erkenne ich vollständig an. 
Name (leserlich in Druckbuchstaben)
Datum, Unterschrift der / des Zeichnungsberechtigten (Digital möglich)
×
Wir beantragen für die Antragstellerin / den Antragsteller einen Flughafenausweis für den nachfolgend ausgewählten Bereich
Ausweisfarbe / -bereiche
Ausweisgültigkeit gewünscht bis  (TT.MM.JJJJ)
Teil D - 
Daten vom Auftraggeber der antragstellenden Firma
Die vorgenannten Angaben sind vollständig und richtig. Die "Erklärungen zur Antragstellung (Teil C)" gemäß Anhang erkenne ich vollständig an. 
Name (leserlich in Druckbuchstaben)
Datum, Unterschrift der / des Zeichnungsberechtigten
Für Ausweise der Farbe Gelb und Blau muss eine Luftsicherheitsschulung absolviert werden. 
Möchten Sie diese über das Online Schulungsportal der Fraport AG durchführen?
Version: PAW SCF 2-12
Kostenstelle  (falls vorhanden)
Bestell-Nr.  (falls vorhanden)
Personal-Nr. der antragstellenden Person  (falls vorhanden) 
 Auszufüllen durch die antragstellende Firma
Straße, Haus-Nr.
Postleitzahl
Ort
Land
Erreichbarkeit bei Rückfragen
Telefon-Nr.
Mobil-Nr.
E-Mail
Niederlassung / Abteilung / Org.-Kennzeichen  (falls vorhanden)
Ansprechpartner
Hinweis:
Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antrag inkl. Anlagen können Sie uns auch per E-Mail an flughafenausweise@fraport.de senden. Bitte verwenden Sie 
ausschließlich das PDF-Format (zusammengefasst in einem Dokument und einer max. Dateigröße von 2 MB).
Firmenname
Quickservice: 
Ermöglicht die direkte Ausweiserstellung im Servicecenter Flughafenausweise gegen Vorlage des Originalantrages. Dies ist möglich bei Ausweisen für den  Betriebsbereich (grün). Bei Ausweisen mit Zugang zum sicherheitsrelevanten Bereich sind zusätzlich Schulungen ("Luftsicherheitsschulung" und ggf.  "Basisschulung Sicherheitsmanagement") sowie eine systemseitig hinterlegte Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich. Es fallen Zusatzkosten gem. dem  aktuellen Leistungsverzeichnis der Fraport AG an. Dazu ist ein Termin erforderlich.
Teil C -
Firmenbezogene Daten der antragstellenden Firma
Ablage: Servicecenter Flughafenausweise (SCF)
Vorname
Name
Firmen-Nr.  (falls bekannt)
Antragstyp
Veröffentlicht am: 01.07.2021
Aktuelle Anschrift
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1.
Allgemeines
Für den Zugang bzw. die Zufahrt zu festgelegten Flughafenbereichen bedarf es der Einwilligung der Fraport AG. Als Nachweis der Einwilligung  werden von der Fraport AG Flughafen- und Fahrzeugausweise ausgegeben. Grundsätzlich benötigt jede am Flughafen Frankfurt/Main tätige Person  und jedes am Flughafen Frankfurt/Main betriebene Fahrzeug einen Ausweis. Pro Person und nach Anzahl der Tätigkeiten und pro Fahrzeug wird  grundsätzlich jeweils nur ein Ausweis ausgestellt. Die Verantwortung für die rechtzeitige Beantragung bzw. Verlängerungen liegt beim Antragsteller.
2.
Beantragung von Flughafenausweisen
Flughafen- und Fahrzeugausweise sind beim Servicecenter Flughafenausweise (SCF) der Fraport AG schriftlich zu beantragen. Soweit für diesen  Zweck vorgesehen, sind dafür die jeweils gültigen Vordrucke der Fraport AG www.fraport.com/flughafenausweise zu verwenden. Um eine schnelle  und ordnungsgemäße Bearbeitung Ihres Ausweisantrages bzw. die Einleitung / Anerkennung der Zuverlässigkeitsüberprüfung zu gewährleisten,  sind alle erforderlichen Angaben im Antrag vollständig und digital auszufüllen, zu unterschreiben und per E-Mail im PDF-Format  (zusammengefasst in einem Dokument und einer max. Dateigröße von 2 MB) an flughafenausweise@fraport.de zu senden. Sollten Sie eine  passwortgeschützte Datei übermitteln wollen, wenden Sie sich vorab bitte an die o. g. Email-Adresse. Jeder Antrag wird individuell geprüft und  bedarf einer Begründung für die Beantragung eines Ausweises. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Erteilung von Ausweisen oder bestimmten  Berechtigungen. Alle Ausweise sind Eigentum der Fraport AG. Wenn dieTätigkeit in den Sicherheitsbereichen stattfindet, wird eine  Zuverlässigkeitsüberprüfung durch das Polizeipräsidium Frankfurt 'am Main - Luftsicherheitsbehörde - durchgeführt. Die Bearbeitung kann bis zu vier Wochen dauern.
Wir bitten Sie, von Anfragen zum Antragsstatus abzusehen, da die antragstellende Firma nach der Bearbeitung per E-Mail benachrichtigt wird. 
3.
Schulungen
Luftsicherheitsschulung: 
Die am 11.04.2008 in Kraft getretene Luftsicherheits-Schulungsverordnung (LuftSiSchulV) schreibt insbesondere vor, wie Sicherheitspersonal zu  schulen ist, welches Aufgaben der Luftsicherheit gem. § 8 und/oder § 9 Luftsicherheitsgesetzes (LuftSiG) ausführt. Weiterhin verpflichtet § 8  LuftSiSchulV in Verbindung mit dem Erlass zur Luftsicherheit des Bundesministeriums des Inneren vom 31.10.2013 den Flughafenbetreiber  ebenso wie die Luftfahrtunternehmen, auch „andere Personen als Fluggäste, die unbegleiteten Zugang zu Sicherheitsbereichen benötigen“, zu  schulen. Die Schulung für diesen Personenkreis umfasst einen dreistündigen theoretischen Teil mit Lernerfolgskontrolle.
Safety-Basisschulung:
Gemäß der VO (EU) Nr. 139/2014 hat die Fraport AG als Flugplatzbetreiber ein Managementsystem einzuführen und aufrechtzuerhalten,  welches auch ein Safetymanagement System beinhaltet. Das Safetymanagement System muss unter anderem ein Sicherheitsschulungs- Programm umfassen, durch das sichergestellt wird, dass Personen, welche mit dem Betrieb des Flughafens befasst sind, für die Erfüllung ihrer  Aufgaben im Rahmen des Safetymanagement Systems ausgebildet und befähigt sind.
Daher müssen seit dem 01. August 2017 alle Personen, die einen roten oder gelben Flughafenausweis beantragen, zusätzlich zur Luftsicherheits- schulung auch die Safety-Basisschulung absolvieren, bevor der Ausweis ausgehändigt werden kann.
4.
Nach § 7 Abs. 2 Satz 3 LuftSiG ist die Antragstellerin/der Antragsteller, betreffend der Zuverlässigkeitsüberprüfung, über Folgendes  zu informieren:
Die zuständige Luftsicherheitsbehörde ist das Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt zum  Zwecke der Zuverlässigkeitsüberprüfung.
An der Zuverlässigkeitsüberprüfung können folgende Stellen beteiligt werden: Polizeivollzugs- und Verfassungsschutzbehörden der Länder,  Bundeskriminalamt, Zollkriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, Militärischer Abschirmdienst, Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatsschutzdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Bundeszentralregister, Ausländerzentralregister, Ausländerbehörden, Flugplatzbetreiber, Luftfahrtunternehmen, gegenwärtiger Arbeitgeber sowie Strafverfolgungsbehörden. Bei Zweifeln kann die  Luftsicherheitsbehörde auch vom Antragsteller selbst eine weitere Auskunft und ggf. Vorlegung von Zeugnissen der bisherigen Aufenthaltsstaaten verlangen. Die Luftsicherheitsbehörde unterrichtet die Fraport AG sowie die beteiligten Polizei- und Verfassungsschutzbehörden des Bundes und  der Länder über das Ergebnis der Überprüfung. 
Der antragstellenden Firma dürfen die dem Ergebnis zu Grunde liegenden Erkenntnisse nicht mitgeteilt werden. Weitere Informationen dürfen der  antragstellenden Firma mitgeteilt werden, soweit sie für die Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens im Zusammenhang mit einer  Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich sind.
Ordnungswidrig handelt gemäß § 18 LuftSiG, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 7 Abs. 5 Satz 3 LuftSiG nicht wahrheitsgemäße Angaben  macht. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,- Euro geahndet werden.
5.
Kontakt zum Servicecenter Flughafenausweise 
Fraport AG 
Telefon:
069 690-71110
Servicecenter Flughafenausweise (SCF)
E-Mail:
flughafenausweise@fraport.de
60547 Frankfurt am Main
Internet:
www.fraport.com/flughafenausweise
Weitere Informationen (z. B. Terminvereinbarung, Öffnungszeiten, etc.) finden Sie unter www.fraport.com/flughafenausweise
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Wichtige Information zur Antragstellung
Veröffentlicht am: 01.07.2021
Version: PAW SCF 2-12
Anhang zum Antrag auf Erteilung 
eines dauerhaften Personenausweises
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Teil A - Personendaten der antragstellenden Person
Mir ist bekannt, dass
-
meine im Rahmen der Antragstellung gemachten Angaben zur Person von der Fraport AG für diesen Antrag sowie auch zukünftige Anträge  elektronisch verarbeitet werden. Die Betroffeneninformationen gemäß Artikeln 13, 14 DS-GVO stehen unter  https://www.fraport.com/de/konzern/datenschutz.html zur Verfügung.
Ich versichere, dass
-
der Flughafenausweis nur von mir und nur zu dienstlichen Zwecken der jeweiligen Tätigkeit benutzt wird.
-
ich den Flughafenausweis sorgfältig aufbewahren und den Verlust oder den Verdacht eines Verlustes unverzüglich der Sicherheitsleitstelle der  Fraport AG (Telefon 069 690-22222) melden werde.
-
mittels meines Ausweises geöffnete, technisch gesicherte Zugänge nur von mir alleine genutzt werden.
-
der Ausweis als Eigentum der Fraport AG in jedem Falle unverzüglich zurückgegeben wird, wenn er ungültig wird oder sonstige Voraussetzungen (z. B. fehlende Schulungen oder Zuverlässigkeitsüberprüfung) zum Besitz nicht mehr vorliegen.
-
ich die Flughafenbenutzungsordnung sowie die Ausweisordnung anerkenne und zur Kenntnis genommen habe.
Nach § 18 in Verbindung mit § 10 des Luftsicherheitsgesetzes (LuftSiG) begeht, wer einen (Flughafen-)Ausweis  in der folgenden Weise eine Ordnungswidrigkeit begeht:
Teil B - Zuverlässigkeitsüberprüfung (bei Ausweisen für den Sicherheitsbereich)
Weitere Informationen zur Zuverlässigkeitsüberprüfung und deren Einleitung erhalten Sie auf dem Antrag "Antrag auf Einleitung der Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZVÜ) gemäß §7 LuftSiG bei dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main (Luftsicherheitsbehörde Hessen)"
Veröffentlicht am: 01.07.2021
Version: PAW SCF 2-12
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Anhang zum Antrag auf Erteilung 
eines dauerhaften Personenausweises
Erklärungen zur Antragstellung
-
vorsätzlich oder fahrlässig in den nicht allgemein zugänglichen Bereichen nicht offen sichtbar trägt.
-
einem Dritten überlässt.
-
der Ausgabestelle nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt.
-
den Verlust des Ausweises nicht rechtzeitig oder gar nicht anzeigt.
-
dazu nutzt, sich oder einem Dritten unberechtigten Zugang zu nicht allgemein zugänglichen Bereichen zu verschaffen.
Zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten erfolgt ggf. die Übermittlung der erforderlichen Daten an die zuständige Behörde. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,- Euro geahndet werden.
Im Falle einer Anerkennung der Zuverlässigkeitsüberprüfung bin ich damit einverstanden, dass
-
meine personenbezogenen Daten an die zuständige Luftsicherheitsbehörde, Polizeipräsidium Frankfurt am Main, weitergeleitet, verarbeitet und 
gespeichert werden. Zudem erfolgt hierfür ein Datenabgleich anhand der von mir weitergeleiteten Kopie meines Personalausweises bzw. 
Reisepasses (Gem. Ziffer 2.2 der Ausweisordnung der Fraport AG ist dem Antrag zwingend eine Kopie des gültigen EU-Personalausweises oder  
Reisepasses beizufügen. Die Zugangs- und Seriennummer des Personalausweises dürfen geschwärzt werden. Die Dokumente  
müssen in lateinischer Schrift lesbar sein. Der Aufenthaltstitel allein reicht nicht aus. Sollte die Übermittlung der Kopie des gültigen  
EU-Personalausweises oder Reisepasses nicht möglich sein, kann alternativ der Antrag persönlich im Servicecenter Flughafenausweise  
abgegeben werden und der Original EU-Personalausweis oder Reisepass zum Datenabgleich vorgelegt werden.).
Im Falle eines Widerspruches zwischen den Angaben im Hauptteil des Antrages und den Angaben der als Anlage beizufügenden Kopie des
gültigen EU-Personalausweises oder Reisepasses sind die Angaben des gültigen EU-Personalausweises oder Reisepasses maßgeblich und 
dürfen an die zuständige Luftsicherheitsbehörde übermittelt werden. Diese Kopie des gültigen EU-Personalausweises oder Reisepasses wird 
spätestens nach der Ergebnismitteilung der Zuverlässigkeitsüberprüfung wird im Zuständigkeitsbereich der Fraport AG vernichtet.
-
für die Wiederholungsüberprüfung / Wiederholungsanerkennung die Daten ohne weitere Einwilligung an die zuständige Luftsicherheitsbehörde 
übermittelt und elektronisch gespeichert werden.
-
die nach § 7 Abs. 2 Satz 3 LuftSiG beteiligten Stellen sicherheitsrelevante Erkenntnisse an die zuständige Luftsicherheitsbehörde weiterleiten.
-
die Luftsicherheitsbehörde Auskünfte von Strafverfolgungsbehörden einholt, wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit bestehen.
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Teil C - Antragstellende Firma (Arbeitgeber der Antragstellerin / des Antragstellers)
Die antragstellende Firma versichert, dass
-
die Angaben der Antragstellerin / des Antragstellers vollständig sind und mit dem angegebenen Ausweisdokument übereinstimmen.
-
der Flughafenausweis zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben notwendig ist.
-
nur Bereiche beantragt werden, die zur Dienst-/Arbeitsausführung auch tatsächlich betreten werden müssen.
-
die ordnungsgemäße Ausweisrückgabe erfolgt.
Die antragstellende Firma bestätigt, dass
-
eine erforderliche Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für die Antragstellerin / den Antragsteller vorliegt und bei Verlangen dem Servicecenter  Flughafenausweise (SCF) der Fraport AG vorgelegt wird.
-
sie die Kosten für die Bearbeitung des Antrags, die Ausstellung des Flughafenausweises, die Gebühren einer beantragten Zuverlässigkeits- überprüfung und der Wiederholungsprüfung der Zuverlässigkeit sowie das Entgelt für nicht fristgerecht zurück gegebene Ausweise, der  Safety-Basisschulung und der Luftsicherheitsschulung trägt (die jeweils geltende Preisliste ist unter www.fraport.com veröffentlicht).
-
sie das Servicecenter Flughafenausweise (SCF) der Fraport AG unverzüglich benachrichtigt, wenn das Arbeitsverhältnis mit der  Ausweisinhaberin / dem Ausweisinhaber erlischt, keine Beschäftigung am Flughafen mehr erfolgt oder sonstige Voraussetzungen zum Besitz  dieses Ausweises nicht mehr vorliegen.
Die/Der Unterzeichnende ist für die genannte Firma zeichnungsberechtigt. Die Vergleichs-Unterschrift ist beim Servicecenter Flughafenausweise  (SCF) der Fraport AG hinterlegt. Eine Verpflichtungserklärung mit den aktuellen Firmendaten liegt dem Servicecenter Flughafenausweise (SCF) der  Fraport AG vor. Die Tätigkeit am Flughafen Frankfurt/Main wurde von der Fraport AG gestattet.  Bei ausstehenden Zahlungen behält sich die Fraport AG vor, gültige Ausweise der Firma zu sperren.
Teil D - Auftraggeber für die Tätigkeit am Flughafen Frankfurt/Main
-
Die auftraggebende Firma, eine am Flughafen Frankfurt/Main ansässige Firma oder Fraport AG (Org.Kennzeichen), prüft und bestätigt, die  Daten der antragstellenden Firma. Sofern das Vertragsverhältnis zwischen Auftraggeber und Antragsteller erlischt oder die beauftragte  Tätigkeit nicht mehr erforderlich ist, muss das Servicecenter Flughafenausweise (SCF) umgehend informiert werden.
Veröffentlicht am: 01.07.2021
Version: PAW SCF 2-12
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Anhang zum Antrag auf Erteilung 
eines dauerhaften Personenausweises
Erklärungen zur Antragstellung
	Firmennummer: 
	Titel_Row_1: 
	Nachname_Row_1: 
	Vorname (auch weitere Vornamen falls vorhanden)_Row_1: 
	Geburtsdatum_Row_1: 
	frühere(r) Name(n) z. B. Geburtsname (falls vorhanden)_Row_1: 
	Geschlecht_Row_1: 
	Geburtsort_Row_1: 
	Geburtsland_Row_1: Deutschland
	Staatsangehörigkeit(en)_Row_1: 
	Straße, Haus-Nr._Row_1: 
	Postleitzahl_Row_1: 
	Wohnort_Row_1: 
	Land_Row_1: Deutschland
	Telefon-Nr. / Mobil-Nr._Row_1: 
	Persönliche E-Mail für Informationen (z. B. Abholbenachrichtigung)_Row_1: 
	Tätigkeits- / Berufsbezeichnung_Row_1: 
	Antragstyp_Row_1: 
	Firmenname_Row_1: 
	Niederlassung / Abteilung / Org.-Kennzeichen (falls vorhanden)_Row_1: 
	Vorname_Row_1: 
	Name_Row_1: 
	Straße, Haus-Nr._Row_1: 
	Postleitzahl_Row_1: 
	Ort_Row_1: 
	Land_Row_1: Deutschland
	Telefon-Nr._Row_1: 
	Mobil-Nr._Row_1: 
	E-Mail_Row_1: 
	Kostenstelle (falls vorhanden)_Row_1: 
	Bestell-Nr. (falls vorhanden)_Row_1: 
	Personal-Nr. der antragstellenden Person (falls vorhanden)_Row_1: 
	Ausweisfarbe / -bereiche_Row_1: 
	Ausweisgültigkeit gewünscht bis (TT.MM.JJJJ)_Row_1: 
	ggf. mit Zusatzberechtigungen (z. B. "F" - Vorfeldführerschein)_Row_1: 
	Kontingentbezeichnung der Firma (falls bekannt)_Row_1: 
	Name (leserlich in Druckbuchstaben)_Row_1: 
	Zuständiger Fraport-Bereich (Org.-Kennzeichen) / Firma_Row_1: 
	Die Arbeiten auf dem Flughafen Frankfurt/Main enden voraussichtlich am (TT.MM.JJJJ): 
	Maximum: Off
	Quickservice: Off
	: 
	DruckenSchaltfläche1: 



